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sprechend der Verordnung vom 14. Dezember 1956 
über die Kreditgewährung an volkseigene Betriebe 
zur Unterstützung der Einführung der neuen 
Technik und der Verbesserung der Rentabilität 
(GBl. I 1957 S. 3) und der Ersten Durchführungs
bestimmung dazu vom 29. Dezember 1956 (GBl. I 
1957 S. 80) Kredite in Anspruch nehmen.

B. H a n d e l
1. Die zusätzlichen Aufgaben für die Produktion von 

Konsumgütern sind im Warenfonds zur Versorgung 
der Bevölkerung in voller Höhe berücksichtigt.

2. Das Ministerium für Handel und Versorgung erhäU 
Kenntnis von den Aufgaben für die zusätzliche Pro
duktion industrieller Konsumgüter, die nach Mini
sterien und Räten der Bezirke gegliedert sind. Diese 
zusätzlichen Aufgaben sind in Verbindung mit der 
Aufgliederung der zentralverteilten und gelenkten 
Warenfonds auf die Räte der Bezirke aufzuteilen.

3. Die Räte der Bezirke legen in Abstimmung mit 
den Großhandelsbetrieben unter Berücksichtigung 
der Möglichkeiten des Direktbezuges durch den 
Einzelhandel fest, welche Aufgaben zur Waren
beschaffung aus der zusätzlichen Produktion von 
Konsumgütern sich für jeden Großhandelsbetrieb 
ergeben.

4. Die Hauptverwaltungen Großhandel des Ministe
riums für Handel und Versorgung sind verpflichtet, 
auf der Grundlage der mit den Produktionsbetrie
ben abgeschlossenen Verträge den überbezirklichen 
Ausgleich der zusätzlichen Produktion von Kon
sumgütern zur Sicherung einer gleichmäßigen Ver
sorgung der Bevölkerung zu organisieren.

Ill,
Organisation der vertraglichen Beziehungen

1. Über die zusätzliche Produktion von Konsumgütern 
sind Globalvereinbarungen zwischen dem Ministe
rium für Handel und Versorgung und den Produk
tionsministerien abzuschließen. Die Globalverein
barungen sollen insbesondere folgendes enthalten:
a) den wertmäßigen Umfang der zusätzlichen Kon

sumgüterproduktion und die Aufteilung der zu
sätzlichen Konsumgüterproduktion auf die 
Hauptverwaltungen;

b) soweit möglich, das Grobsortiment der zu lie
fernden Erzeugnisse;

c) den Zeitpunkt, bis zu dem die Hauptverwaltun
gen der Produktionsministerien mit den zustän
digen Hauptverwaltungen Großhandel des Mini
steriums für Handel und Versorgung Globalver
einbarungen abzuschließen haben,

2. Auf der Grundlage der Globalvereinbarungen 
zwischen den Produktionsministerien und dem 
Ministerium für Handel und Versorgung haben 
die Hauptverwaltungen der Produktionsministerien 
mit den Hauptverwaltungen Großhandel des Mini
steriums für Handel und Versorgung Globalverein
barungen abzuschließen. Diese Globalvereinbarun
gen sollen insbesondere enthalten:
a) Nachweis der Betriebe, die zusätzliche Konsum

güter produzieren, mit Angaben über die vor
aussichtliche Art der Erzeugnisse und den wert
mäßigen Umfang der Produktion.

b) Verteilung der zu liefernden Erzeugnisse und 
Vorbereitung der Vertragsabschlüsse.

c) Bestimmungen über das Sortiment der zu lie
fernden Erzeugnisse auf Grund der übergebe
nen Warenlisten sowie Bestimmungen über den 
Zeitpunkt der Neufestlegung des Sortiments.

d) Bestimmungen über den Zeitpunkt des Abschlus
ses von vorbereitenden Verträgen und Liefer
verträgen und über den Zeitraum, für den sie 
abzuschließen sind. Dabei ist festzulegen, daß 
die Verträge mindestens für Quartale abgeschlos
sen werden.

e) Bestimmungen über die anzuwendenden Allge
meinen Lieferbedingungen, insbesondere auch 
über evtl, zu schaffende Lieferbedingungen.

3. Für den Bereich der örtlichen Wirtschaft sind zwi
schen den für die Produktion und den Handel zu
ständigen Organen des Rates des Bezirkes Global
vereinbarungen, wie unter Ziff. 2 angeführt, abzu- 
schließen. Dabei sind die staatlichen und 
genossenschaftlichen Großhandelsorgane hinzuzu
ziehen.

4. Die Produktions- und ^Handelsbetriebe sind ver
pflichtet, über die Lieferung und Abnahme zusätz
licher Produktion von Konsumgütem Verträge 
abzuschließen. Diese Verträge sind besonders 
kenntlich zu machen. Im übrigen gelten die gesetz
lichen Bestimmungen über das Vertragssystem.

5. Die Bestimmungen dieses Beschlusses gelten sinn
gemäß für die dem Ministerium für Handel und 
Versorgung nicht unterstellten staatlichen und 
genossenschaftlichen Großhandelsorgane.

6. Die Produktionsministerien und Räte der Bezirke 
haben der Staatlichen Plankommission quartals
weise über den Stand der abgeschlossenen Verein
barungen und deren Erfüllung zu berichten.
Vom Ministerium für Handel und Versorgung ist 
sicherzustellen, daß in Verbindung mit der viertel
jährlichen Abrechnung der Verträge durch den 
Großhandel (VAG) eine gesonderte Übersicht über 
den Stand der Vertragsabschlüsse für die zusätz
liche Produktion von Konsumgütern geschaffen 
wird.

IV.
Kontrolle

Die örtlichen Räte haben entsprechend ihren Auf
gaben bei der Durchführung der zusätzlichen Pro
duktion von Konsumgütern die Erfüllung der zusätz
lichen Produktion zu sichern und zu kontrollieren.
1. Die Hauptverwaltungen Großhandel und der VDK 

sind verpflichtet, auf Grund der Vereinbarungen 
und der Verträge die Erfüllung der zusätzlichen 
Produktion von Konsumgütern zu kontrollieren^ 
Sie haben mit den Ministerien und örtlichen 
Räten mindestens quartalsweise die Erfüllung 
auszuwerten und Vorschläge zu unterbreiten, wie 
und durch welche Maßnahmen die zusätzlichen 
Aufgaben zur Produktion von Konsumgütern dem 
Bedarf entsprechend erfüllt und übererfüllt werden 
können.

2. Das Ministerium für Handel und Versorgung ist 
verpflichtet, die Entwicklung der zusätzlichen Pro
duktion industrieller Konsumgüter aus betrieblichen 
und örtlichen Reserven ständig zu analysieren und 
auf der Grundlage dieser Ergebnisse mit den Pro
duktionsministerien und den Räten der Bezirke 
Maßnahmen zu treffen, die gewährleisten, daß 
Parallelentwicklungen weitgehend vermieden wer-
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